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Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe: 
21. Juli 2025

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 
7. Juli 2025

Wir bitten um Beachtung → neuer Internetauftritt der Gemeinde Käbschütztal 

(v.l.n.r.) Frau Steinbach-Putz - Dezernat Soziales Landkreis Meißen, Frank Müller - Bürgermeister, Thomas Modschink - Ortswehrleiter von
Krögis, Jens Eckert - stellvertretender Gemeindewehrleiter, Armin Schuster - Sächsischer Innenminister

Lesen Sie weiter auf Seite 5.

Übergabe des TLF 3000 in Moritzburg 
durch den Innenminister Armin Schuster an die Ortsfeuerwehr in Krögis

Veranstaltungshinweis:

Modellbahnausstellung und Feuerwehrfest in Großkagen 20. – 22.06.2025
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Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

ich lade Sie herzlich zur 6. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates
Käbschütztal im Jahr 2025 am

Dienstag, den 24. Juni 2025 um 19.00 Uhr,

in den Mannschaftsraum der Feuerwehr Krögis, Ringstraße 2, 01665
Käbschütztal, ein.

Öffentlicher Teil

1. Begrüßung
2. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Be-

schlussfähigkeit
3. Protokollbestätigung
4. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Beratung gefassten Beschlüs-

se und Eilentscheidungen des Bürgermeisters
5. Einwohnerfragezeit
6. Beschluss zur Abwägung der bei der erneuten Öffentlichkeitsbe-

teiligung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und der Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Anregungen und Hinweise
zum 3. Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Wohn-
und Gewerbestandort SPOWATEC GmbH“ Deila, Planfassung vom
17.02.2025

7. Annahme von Spenden
8. Beschluss über die Einwendungen zur Haushaltssatzung 2025/ Be-

schluss der Haushaltssatzung 2025
9. Beschluss zur 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Be-

nutzungsgebühren der Gemeinde Käbschütztal
10. Informationen/Sonstiges

Mit freundlichen Grüßen

Frank Müller
Bürgermeister

Einladung zur Gemeinderatssitzung 

Beschluss-Nr. 19-5/25
Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB und
stimmt dem Bauantrag – Neubau Einfamilienhaus, Gemarkung Leute-
witz, Flurstück 25/1 nach § 69 Abs. 1 SächsBO zu. 
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 12 + BM

Anwesende: 7 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 8

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr. 20-5/25
1. Die Übertragung des Aufgabenbereichs Abwasser der Gemeinde

Käbschütztal in den Zweckverband Wasserversorgung „Meissner
Hochland“ wird grundsätzlich befürwortet.

2. Die Umwandlung des Zweckverband Wasserversorgung „Meissner
Hochland“ in einen Vollzweckverband für die Aufgaben der Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung wird unterstützt.

3. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stadt Nossen (vorbehalt-
lich entsprechender Beschlüsse ihrer Gremien) ebenfalls beabsich-
tigt, die Aufgabe der Abwasserbeseitigung in den Zweckverband
Wasserversorgung „Meissner Hochland“ zu übertragen.

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, gemeinsam mit dem Zweckver-
band Wasserversorgung „Meissner Hochland“ sowie der Stadt Nos-
sen die notwendigen vertraglichen und satzungsrechtlichen Rege-
lungen zu erarbeiten und dem Stadtrat der Stadt Nossen und dem
Gemeinderat der Gemeinde Käbschütztal zur abschließenden Be-
schlussfassung vorzulegen.

5. Im Rahmen der Verhandlungen sind Lösungen zu erarbeiten, die die
Interessen der Gemeinde Käbschütztal und ihrer Bürgerinnen und
Bürger in Bezug auf die Abwassergebühren, die Qualität der Abwas-
serentsorgung sowie die Übernahme der Mitarbeiter des Sachge-
biets Abwasser berücksichtigen.

Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 12 + BM
Anwesende: 7 + 1

Abstimmungsergebnis: Dafür: 8
Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 21-5/25
Zustimmung zur Vergabe der Bauleistungen „Instandsetzung des Per-
sonenaufzuges der GTS – Ganztagsschule der Gemeinde Käbschütztal
an die Firma Kone GmbH, Hauptstr. 101 in 04416 Markkleeberg zum An-
gebotspreis in Höhe von 28.228,55 €. 
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 12 + BM

Anwesende: 7 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 8

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 22-5/25
Zustimmung zur Verwertung des Bahnhofobjektes in Leutewitz durch
Verkauf. Es ist ein Verkehrswertgutachten in Auftrag zu geben und die
Vermessung des Grundstückes zu veranlassen. Das Objekt wird öffent-
lich ausgeschrieben.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 12 + BM

Anwesende: 7 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 7

Dagegen: -
Stimmenthaltung: 1
Befangenheit: -

Beschlüsse der Gemeinderatssitzung 
vom 27.05.2025

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung

Impressum 

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Käbschütztal Krögis, Kirchgasse 4A, 01665

Käbschütztal, Tel./Fax: 035244 4870, 035244 48799; 

E-Mail: gemeinde@gemeinde-kaebschuetztal.de. V.i.S.d.P. für den amtlichen Teil: 

Bürgermeister Herr Frank Müller oder Vertreter im Amt, Informationen: Berichte in

den übrigen Rubriken oder vom Verfasser unterzeichnente Beiträge stellen die 

jeweilige Meinung der Verfasser dar. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr. 

Gesamtherstellung und Anzeigen: Riedel GmbH & Co. KG – Verlag für

Kommunal- und Bürgerzeitungen Mitteldeutschland, Gottfried-Schenker-Straße 1,

09244 Lichtenau/OT Ottendorf, Telefon: 037208/876-0, E-Mail: info@riedel-verlag.de,

Verantwortlicher: Hannes Riedel. Es gilt die Anzeigenpreisliste 2025.

Verteilung: Mitnahmezeitung 
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Beschluss-Nr.: 23-5/25
Zustimmung zur öffentlichen Ausschreibung des Bahnhofsgebäude in
Görna, Flurstück Nr. 105/4 zum Kaufpreis in Höhe von 19.000 €.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 12 + BM

Anwesende: 7 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 8

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 24-5/25
Der Antrag auf Ratenzahlung der Gewerbesteuer in Höhe von 16.926,40 €
zzgl. Stundungszinsen in monatlichen Raten wird abgelehnt. 
Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 12 + BM

Anwesende: 7 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 8

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Gemeinde Käbschütztal

Landkreis Meißen

Öffentliche Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Bekanntmachung über die Inkraftsetzung des Bebauungsplans
„Wohngebiet Krögis“
Rückwirkende Inkraftsetzung gemäß § 214 Abs. 4 BauGB

Der B-Plan „Wohngebiet Krögis“ in der Fassung vom 24.01.2025 wurde
vom Gemeinderat der Gemeinde Käbschütztal am 25.02.2025 als Sat-
zung beschlossen. Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses er-
folgte am 17.03.2025 ortsüblich durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr.
3/25 der Gemeinde Käbschütztal.

Die ordnungsgemäße Ausfertigung des Planexemplars enthielt jedoch ei-
nen beachtlichen Mangel, der mit Schreiben des Landratsamtes Meißen
vom 14.05.2025 gerügt wurde. Der Plan ist damit formell rechtswidrig.

Eine grundlegende Veränderung der Sach- und Rechtslage, die zur
Funktionslosigkeit des Bebauungsplans „Wohngebiet Krögis“ geführt
hätte, ist in der Zwischenzeit nicht eingetreten. Zur Behebung dieses
Ausfertigungsmangels wird ein ergänzendes Verfahren nach § 214 Abs.
4 BauGB durchgeführt, das eine Inkraftsetzung des Bebauungsplans
auch mit Rückwirkung zulässt. Gründe, die einer rückwirkenden Inkraft-
setzung entgegenstehen würden, sind nicht erkennbar.

Der Bebauungsplan „Wohngebiet Krögis“ wird deshalb in der am
25.02.2025 beschlossenen Fassung hiermit erneut bekanntgegeben
und tritt mit dieser Bekanntmachung gemäß § 214 Abs. 4 BauGB rück-
wirkend mit geänderten Verfahrensvermerken zum 17.03.2025 in Kraft.
Jedermann kann den Bebauungsplan „Wohngebiet Krögis“ bestehend
aus der Planzeichnung mit Textteil und die Begründung mit Umweltbe-
richt und die zusammenfassende Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB
vom Tag der Bekanntmachung an in der Gemeindeverwaltung der Ge-
meinde Käbschütztal, OT Krögis, Kirchgasse 4A, 01665 Käbschütztal,
während der üblichen Dienststunden einsehen und über deren Inhalt
Auskunft verlangen. Außerdem ist der Bebauungsplan „Wohngebiet
Krögis“ mit allen Anlagen auch auf der Internetseite der Gemeinde Käb-
schütztal unter 
https://www.gemeinde-kaebschuetztal.de/downloads 
und im Landesportal Sachsen unter 
https://buergerbeteiligung.sachsen.de
eingestellt.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung so-

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung

wie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebau-
ungsplans „Wohngebiet Krögis“ schriftlich gegenüber der Gemeinde
Käbschütztal geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die
Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprü-
che für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile,
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird.

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO)
gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn:
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO

wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der im § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber
der Gemeinde Käbschütztal unter Bezeichnung des Sachverhal-
tes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genann-
ten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Krögis, 02.06.2025

Frank Müller
Bürgermeister
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Mitteilungen der Gemeindeverwaltung

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
für den Bereich Meißen und Lommatzsch

Zur Anforderung des Bereitschaftsarztes für den Kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienst im Zeitraum:  

16.06.2025 bis 21.07.2025

Montag, Dienstag 19:00 bis 07:00 Uhr
Mittwoch 14:00 bis 07:00 Uhr
Donnerstag 19:00 bis 07:00 Uhr
Freitag 14:00 bis 07:00 Uhr

Samstag, Sonntag und feiertags    
07:00 bis 07:00 Uhr steht die zentrale Rufnummer:

Regionalleitstelle Dresden 
Tel.: 116 117
zur Verfügung.

Bereitschaftsdienst Apotheken

Bereich Meißen

Montag bis Freitag     08:00 Uhr bis 08:00 Uhr
Samstag   20:00 Uhr bis 08:00 Uhr
Samstag zusätzlich:         Stadtwald Apotheke Meißen 

08:30 Uhr bis 20:00 Uhr
Sonn- und Feiertag         08:00 Uhr bis 08:00 Uhr

16.06.2025       Lößnitz Apotheke Radebeul
17.06.2025       Moritz Apotheke Meißen 
18.06.2025       Bethesda Apotheke Radebeul
19.06.2025       Kronen Apotheke Coswig
20.06.2025       Apotheke Radebeul West
21.06.2025       Alte Apotheke Weinböhla
22.06.2025       Elbtal Apotheke Meißen
23.06.2025       Kristall Apotheke Radebeul
24.06.2025       Spitzgrund Apotheke Coswig
25.06.2025       Ahorn Apotheke Cossebaude
26.06.2025       Stadtwald Apotheke Meißen

Hahnemann-Apotheke Meißen
Neugasse 11, 01662 Meißen
Tel. 03521 453384

Regenbogen-Apotheke Meißen
Brauhausstr. 12 B, 01662 Meißen
Tel. 03521 405995

Elbtal-Apotheke Meißen
Niederauer Str. 43, 01662 Meißen
Tel. 03521 72030 

Sonnen-Apotheke Meißen
Neumarkt 5, 01662 Meißen
Tel. 03521 732008

Moritz-Apotheke Meißen
Zaschendorfer Str. 23, 01662 Meißen
Tel.  03521 738648

Triebischtal-Apotheke Meißen
Talstr. 23, 01662 Meißen
Tel. 03521 452631 

Stadtwald-Apotheke Meißen
Schützestr. 1, 01662 Meißen
Tel. 03521 45000 

Markt-Apotheke Meißen
Markt 4, 01662 Meißen
Tel. 03521 459051

Rathaus-Apotheke Coswig
Hauptstr. 13, 01640 Coswig
Tel. 03523 75508

Kronen-Apotheke Coswig
Dresdner Str. 60, 01640 Coswig
Tel. 03523 75234 

Spitzgrund-Apotheke Coswig
Moritzburger Str. 74, 01640 Coswig
Tel. 03523 62762

Neue Apotheke Coswig
Am Ringpark 1 F, 01640 Coswig
Tel. 03523 60236  

Alte Apotheke Weinböhla
Hauptstr. 43, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 32213

Rathaus-Apotheke Weinböhla
Hauptstr. 12, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 32832

Apotheke am Kirchplatz 
Weinböhla
Kirchplatz 15, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 477647

Adler  Apotheke Radebeul
Moritzburger Str. 13, 
01445 Radebeul
Tel. 0351 8309778

Stadt Apotheke Radebeul
Bahnhofstr. 19, 01445 Radebeul
Tel.  0351 8304168

Apotheke im Kaufland Radebeul
Weintraubenstr. 31, 01445 Radebeul
Tel. 0351 837390 

Lößnitz Apotheke Radebeul
Hauptstr. 25, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8304640

Bethesda Apotheke Radebeul
Borstraße 30, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8362378

Apotheke Radebeul West
Güterhofstr. 9, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8361478

Kristall Apotheke Radebeul
Hauptstr. 14, 01445 Radebeul
Tel. 0351 2722900

Ahorn Apotheke Cossebaude
Dresdner Str. 17, 01156 Dresden
Tel. 0351 45418146

Anschriften der Apotheken mit Telefonnummer

27.06.2025       Neue Apotheke Coswig
28.06.2025       Elbtal Apotheke Cossebaude
29.06.2025       Rathaus Apotheke Weinböhla
30.06.2025       Rathaus Apotheke Coswig
01.07.2025       Sidonien Apotheke Radebeul
02.07.2025       Regenbogen Apotheke Meißen
03.07.2025       Sonnen Apotheke Meißen
04.07.2025       Adler Apotheke Radebeul
05.07.2025       Markt Apotheke Meißen
06.07.2025       Markt Apotheke Lommatzsch
07.07.2025       Apotheke Radebeul West
08.07.2025       Triebischtal Apotheke Meißen
09.07.2025       Apotheke an der Elbe Radebeul
10.07.2025       Hahnemann Apotheke Meißen
11.07.2025       Lößnitz Apotheke Radebeul
12.07.2025       Moritz Apotheke Meißen
13.07.2025       Bethesda Apotheke Radebeul
14.07.2025       Rathaus Apotheke Coswig
15.07.2025       Apotheke Radebeul West
16.07.2025       Neue Apotheke Coswig
17.07.2025       Elbtal Apotheke Meißen
18.07.2025       Kristall Apotheke Radebeul
19.07.2025       Spitzgrund Apotheke Coswig
20.07.2025       Ahorn Apotheke Cossebaude
21.07.2025       Stadtwald Apotheke Meißen

Notrufanschlüsse

FFw/Med.Hilfe:      112 – kostenlos
Polizei:      110 – kostenlos
Feuerwehr/Rettungsdienst:      0351-50121-4122
Polizeidienststelle Meißen: 03521-4720 
Hilfetelefon Gewalt gg. Frauen 08000-116016

Wasser: während der Dienstzeit  035246-5150 
Fax     035246-51520
außerhalb d. Dienstzeit:  Wasser: 0171-3776017

Abwasser:         0172-9508721
ELT 0351-50178881

Gas:   während der Dienstzeit 03521-4 63-2 50
          außerhalb der Dienstzeit            0800-7 87 90 00

Erreichbarkeit

Sprechtage Gemeindeverwaltung:
Telefon: 035244/ 4870 Fax: 035244/48799
Montag geschlossen
Dienstag 09.00 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag geschlossen
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Mitteilungen der Gemeindeverwaltung

Übergabe Tanklöschfahrzeug 3000

Der Sächsische Staatsminister des Innern Armin Schuster hat am 4. April
im Schlosspark Moritzburg fünf neue Tanklöschfahrzeuge 3000-Wald und
einen Kommandowagen an den Landkreis Meißen übergeben. Die Erste
Beigeordnete Janet Steinbach-Putz nahm im Beisein von Vertreterinnen
und Vertretern der beteiligten Gemeinden und Einsatzkräfte der freiwilli-
gen Feuerwehren den Schlüssel für den Kommandowagen aus den Hän-
den des Innenministers entgegen.
Der Freistaat Sachsen hat für die fünf Tanklöschfahrzeuge und den Kom-
mandowagen eine Investition von 1,95 Millionen Euro getätigt. Die Fahr-
zeuge sind so konzipiert, dass sie außerhalb befestigter Straßen gelände-
gängig einsetzbar sind. Dadurch können sie sich auch vollständig bela-
den auf trockenen und nassen Wiesenflächen sowie sandigen Boden fort-
bewegen.
Staatsminister Armin Schuster: „Mit den Tanklöschfahrzeugen lösen wir
einen weiteren Teil unserer Zusagen nach den Waldbränden in der Säch-
sischen Schweiz ein. Die neuen Fahrzeuge bedeuten eine deutliche Stär-
kung der Kräfte bei der Waldbrandbekämpfung und erhöhen die Sicher-
heit unserer Kameradinnen und Kameraden.“
„Wir freuen uns und sind dankbar, dass auch im Landkreis Meißen nun-
mehr eine solche Spezialeinheit vorhanden ist und der Schutz der Bevöl-
kerung vor Vegetationsbränden mit der heutigen Übergabe der Fahrzeuge
eine so deutliche Stärkung erfährt. Denn unsere Kameradinnen und Ka-
meraden brauchen gut funktionierende Fahrzeuge, um ihre wichtigen, oft
gefährlichen Aufgaben erfüllen zu können. Sie sind daher sowohl eine be-
deutsame Investition in die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger als
auch in die Mitglieder der Feuerwehren“, ergänzte die Erste Beigeordnete
des Landkreises Meißen, Janet Steinbach Putz.
Die neuen Fahrzeuge werden in den Gerätehäusern der Freiwilligen Feu-
erwehren Zeithain, Wülknitz, Thiendorf, Großdittmannsdorf (Stadt Rade-
burg) und Krögis (Gemeinde Käbschütztal) stationiert. Der Kommando-
wagen Waldbrand wird in Röderau (Gemeinde Zeithain) untergebracht.
Kriterien für die Standortfestlegung waren die Konzentration der Waldflä-
chen und die Risikogebiete im Landkreis Meißen (Häufigkeit der Wald-
brände Vegetationsbrände in den zurückliegenden zehn Jahren). Auch die
aktuelle Ausrüstung der Ortsfeuerwehren in den entsprechenden Anlie-
gergemeinden der Schwerpunktregionen und die Verfügbarkeit der ent-
sprechenden Stellplätze und Flächen für ein TLF 3000 waren ausschlag-
gebend.
Das Waldbrandschutzkonzept des Freistaates Sachsen sieht neben den
bereits bestehenden spezialisierten Katastrophenschutzeinheiten für den
Waldbrandschutz in den Landkreisen Görlitz, Bautzen und Nordsachsen
die Einrichtung von insgesamt drei zusätzlichen Einheiten in den Land-
kreisen Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und dem Erzgebirgs-
kreis vor. Die Fahrzeuge für die beiden weiteren Einheiten werden im Lau-
fe des Jahres übergeben.

Quelle: Landratsamt Meißen

Andere Mitteilungen

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung
der Jagdgenossenschaft Löthain

Die diesjährige Jagdgenossenschaftsversammlung findet am
09.07.2025 um 19:00 Uhr im ehem. Gasthof Mehren bei Ebers-
bach statt.

Tagesordnung
1. Begrüßung und Bestätigung der Tagesordnung
2. Bericht des Jagdvorstehers über das vergangene Jahr
3. Bericht des Kassenführers
4. Kassenprüfbericht und Beschlussfassung über die Entlastung

des Jagdvorstandes
5. Vorstellung und Beschlussfassung der neuen Satzung der

Jagdgenossenschaft Löthain
6. Bericht der Jäger
7. Diskussion

gez. Der Vorstand

Einladung zum Feuerwehr- & Eisenbahnfest

Wir laden Euch und Eure Familie recht herzlich zu unserer Veran-
staltung am 21.06. und 22.06.2025 ins Feuerwehr Gerätehaus
nach Großkagen ein.
Beginn ist 11 Uhr

Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt.

Folgendes Programm für Groß und Klein haben wir vorbereitet:
• Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto
• Hüpfburgspringen für die Kleinen
• Besichtigung des Gerätehauses, mit Kaffee und selbstgeba -

ckenem Kuchen sowie Preiskegeln am Samstag für Groß und
Klein (Hauptpreis/Weihnachtsbraten)

• Samstag Siegerehrung 20 Uhr
• am Samstagabend Tanz
• auch die Modelleisenbahner haben für Euch ihre Tore geöffnet

Wir freuen uns auf Euer Kommen

Eure Feuerwehr Kagen

Feuerwehr

Anzeige(n)
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Löschmeister: Karsten Körner, Clemens Küchler,

v.l.n.r.: Bürgermeister Frank Müller, Gemeindewehrleiter Marcus
Schmuck, Kamerad Karsten Körner, Ortswehrleiter Löthain Clemens
Küchler, Kamerad Michael Sammet, Kreisbrandmeister Thomas Fischer

Hauptlöschmeister: Benjamin Spielberg 

v.l.n.r.: Bürgermeister Frank Müller, Gemeindewehrleiter Marcus
Schmuck, Kamerad Benjamin Spielberg, Ortswehrleiter Krögis Thomas
Modschink, Kreisbrandmeister Thomas Fischer

Jubilare rückwirkend aus dem Jahr 2024         

Jubiläum für 10 Jahre
Kamerad    Baumung, Christoph
Kamerad    Wackwitz, Marvin
Kamerad    Worrich, Alexander

Jubiläum für 20 Jahre
Kamerad    Riehe-Nolting, Philipp
Kamerad    Schlicke, Torsten

Jahreshauptversammlung der Feuerwehren 
am 23. Mai 2025

Übergabe Feuerwehrfahrzeug Kagen 

Es wurden folgende Kameradinnen und Kameraden befördert:

Feuerwehrmann/frau: Adrian Winkler, Carsten Uhlig, Felix Stahr, Katja
Hummig, Stefanie Prauß, Stephanie Altermann, Claudia Prauß, Stefanie
Raabs, Sandra Mühle
Oberfeuerwehrmann: Julian Arendt, Joshua Küchler 
Hauptfeuerwehrmann/frau: Lea Gall, Christian Gärtner

v.l.n.r.: Bürgermeister Frank Müller, Gemeindewehrleiter Marcus
Schmuck, Kameradin Lea Gall, Kamerad Christian Gärtner, Ortswehrleit-
er Krögis Thomas Modschink, Ortswehrleiter Löthain Clemens Küchler,
Kreisbrandmeister Thomas Fischer

Feuerwehr

v.l.n.r.: Bürgermeister Frank Müller, Gemeindewehrleiter Marcus
Schmuck, Kamerad Philipp Riehe-Nolting, Ortswehrleiter Krögis
Thomas Modschink
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Jubiläum für 25 Jahre
Kamerad    Gruber, Jörg
Kamerad    Winkler, Thomas

Jubiläum für 60 Jahre
Kamerad    Langer, Dietmar

Jubiläum für 70 Jahre
Kamerad    Gruber, Gottfried

v.l.n.r.: Bürgermeister Frank Müller, Gemeindewehrleiter Marcus
Schmuck, Kamerad Jörg Gruber, Kamerad Thomas Winkler, Kreisbrand-
meister Thomas Fischer, Ortswehrleiter Löthain Clemens Küchler

v.l.n.r.: Bürgermeister Frank Müller, Kreisbrandmeister Thomas Fischer,
Kreisfeuerwehrverband - Michael Beecken, Kamerad Dietmar Langer,
Gemeindewehrleiter Marcus Schmuck, Ortswehrleiter Krögis Thomas
Modschink

Feuerwehr

Schulen und Kindereinrichtungen

Liebe Eltern und liebe Großeltern 
der JUH-Kita „Spatzennest“ Barnitz, 
liebe Einwohner der Gemeinde

Im Namen aller Kinder und des pädagogischen Personals möchten
wir uns für die im Jahr 2024 gesammelten Zeitungen, Schuhe und
Tonerkartuschen bedanken.
Durch die Sammelaktionen wurde 2024 ein Erlös in Höhe von
420,00 € für unsere Kita erzielt.
Mit diesem Geld (inkl. einer privaten Spende) haben wir für unsere
Kinder ein neues Swingcart für den Garten gekauft.

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch in diesem Jahr wieder so
fleißig für uns sammeln und wir den Kindern im nächsten Jahr ei-
nen weiteren Traum erfüllen können.

Ein Dankschön auch an die privaten Spender.

Ihr JUH-Kindergarten „Spatzennest“ Barnitz 

Anzeige(n)
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„Kinderfest im Johanniter-Spatzennest“

Auch in diesem Jahr, feierten die Kinder der Johanniter Kita
„Spatzennest“ in Barnitz, ihr traditionelles Kinderfest.
Bereits am Vormittag gab es die ersten Überraschungen, in
Form von Geschenken. Das Highlight dabei war das neue
Fahrzeug, welches die Kinder über Kurbeln mit ihren Armen
antreiben können. Auch die Hüpfburg war von den Kleinen
und Großen gern besucht. 
Am Nachmittag begeisterte uns dann die „Hexe Gundula“
mit ihrer sehr witzigen Vorführung. 
Im Anschluss warteten schon die ersten Eltern darauf, mit
ihren Kindern die verschiedenen Stände zu besuchen. Sie

konnten am Bastelstand kreativ werden, ihr Glück am Glücksrad testen oder sich bei verschiede-
nen Wettspielen messen. Aus den Kindern wurden beim Kinderschminken die schönsten Tiere
und auch die langen Haare, wurden mit verschiedenen Accessoires geschmückt und geflochten.
Wer wollte, konnte die ersten Erfahrungen im Bereich 1. Hilfe sammeln oder sich mit dem Quad
der Johanniter fotografieren lassen. 
Natürlich gab es auch für das leibliche Wohl genügend Auswahl. Waffeln, Bratwurst, Kuchen oder
Eis konnten nach Herzenslust verspeist werden. 
Dafür möchten wir uns besonders bei den fleißigen Helfern an den verschiedenen Ständen, sowie
den zahlreichen Kuchenbäckern bedanken.
Für die Kinder war es ein sehr schöner und erlebnisreicher Tag, den wir gemeinsam mit dem „Stei-
gen lassen“ der Luftballons beendeten.

Nun freuen wir uns auf die bevorstehende Sommerzeit.

Das Team der Kita Spatzennest.

Schulen und Kindereinrichtungen



C
M
Y
K

9

Käbschütztaler Gemeindeblatt Nichtamtliche Bekanntmachungen

16. Juni 2025
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Löthainer Seniorenverein e.V.

Sie wissen nicht, was Sie Vergnügliches verpasst haben, wenn Sie an
unserem Spielenachmittag in Mehren nicht dabei waren! Wirklich scha-
de.
Egal ob Rommé oder Domino oder neuere Gesellschafts- und Karten-
spiele – für jeden war etwas dabei und sogar eine Skatrunde hatte sich
zusammengefunden. Natürlich hatten wir uns vorher gestärkt. Wiener
hat Thomas uns heiß gemacht und der Superkuchen kam aus der Küche
von Gabi und Volkmar. Sie sollten sich also vornehmen, beim nächsten
Mal dabei zu sein.
Die Jahnataler Blasmusiker würden gern mit uns singen und musizieren.
Erinnern Sie sich vielleicht noch an die öffentliche Probe im letzten Jahr?
Wenn dies Vorhaben feste Formen annimmt, laden wir dazu ein.

Aber erst einmal sehen wir uns am Mittwoch, dem 25. Juni 2025, um
14.00 Uhr, in der alten Feuerwehr in Löthain zur Jahreshauptver-
sammlung.  

Wir freuen uns darauf!

Ihr
Löthainer Seniorenverein e.V.

Modellbahnausstellung und Feuerwehrfest 
in Großkagen 2025

Die Arbeitsgemeinschaft Modellbahn Meißen e. V. lädt vom 20. bis
zum 22.06.2025 zur traditionellen Sommerausstellung auf ihr Ver-
einsgelände nach Großkagen ein, und auch die Freiwillige Feuer-
wehr Großkagen öffnet wieder ihr Gerätehaus. 

Geöffnet ist freitags 12.00 – 18.00 Uhr, 
sonnabends 10.00 – 18.00 Uhr sowie 
sonntags 10.00 – 17.00 Uhr.

Die Eintrittspreise betragen: 
Erwachsener 4,- €; Kind (bis 14 J.) 2,- €; 
Familie (2 Erw. und 2 Kinder) 9,- €.

Wir präsentieren unsere große H0-Anlage „Lommatzsch“, unsere
H0-Anlagen „Domburg“ und „Burgstein“ sowie die digitalisierte
Kinder- und Jugendanlage „Eibenstock – Oberer Bahnhof“ eben-
falls in Spurweite H0. Die Feuerwehr organisiert wieder ein Preiske-
geln und für die kleinen Gäste steht die Hüpfburg bereit. 
Für das leibliche Wohl ist wieder gesorgt, frisch vom Grill bei
uns sowie mit Kaffee und Kuchen bei der Feuerwehr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Dankeschön!

Die Jugend des LSV Barnitz 90 e.V. bedankt sich bei der Schulkü-
che Krögis!
Zum Osterfeuer in Barnitz hatten unsere Fußball-Kids nicht nur je-
de Menge Spaß am Ball, sondern auch alle Gäste am Feuer. Beim
gemütlichen Treffen am Feuer gab es genug an Speis und Trank.
Dank der köstlichen Kartoffelsuppe aus der Schulküche Krögis
gab es gut gefüllte Mägen und jedem hat es super geschmeckt. Ihr
habt mit eurer Hilfe und eurem Einsatz die Mannschaftskasse ge-
füllt. Ob beim Schnippeln oder Köcheln: Ohne euch wäre es nur
halb so lecker gewesen!
Im Namen aller Kicker des LSV Barnitz sagen wir euch mit dem Ball
und den Unterschriften der Kinder ein riesengroßes Dankeschön
für eure Unterstützung!

Euer Jugend-Fußballteam des LSV Barnitz 90 e.V.
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Christi Himmelfahrt an der Anglerklause

Zur Freude aller Blasmusikfans
spielten die Jahnataler Blasmusi-
kanten erneut zum Männertag in
Niederjahna an der Anglerklause
frisch auf.
Bei nicht gerade Biergartenwetter
fanden doch einige Leute den Weg
dorthin. Bis 14.00 Uhr begeister-
ten die Jahnataler ihre Fans bei
Bier, Bratwurst und Backfisch mit
ihrem Repertoire.
Vielen Dank dafür!
Ein Dankeschön auch an die Mit-
glieder des AV Jahnatal für die ga-
stronomische Betreuung. Wollen
wir hoffen, dass Christi Himmel-
fahrt zur Tradition an der Angler-
klause in Niederjahna wird.
Zum Schluss auch ein Dankeschön an unsere Gäste, die mit Ihrem Be-
such unsere Vereine unterstützten.

Simone Kammel, Jahnataler Blasmusikanten
Harald Lau, Vors. AV Jahnatal

Heimatverein – Wanderung am 1. Mai 2025

Bei schönstem Frühlingswetter haben die Vereinsmitglieder am 26. April
die Saison 2025 mit einem Arbeitseinsatz begonnen. Bei diesem wurde
das Gelände rund um das Bahnhofsgebäude gepflegt. Weiterhin wur-
den Verschönerungsarbeiten vorgenommen und Winterschäden besei-
tigt. Dadurch konnten wir unseren Besuchern und Wanderfreunden am
1. Mai 2025 ein gepflegtes Museumsobjekt anbieten.

Zu unserer traditionellen Bahndammwanderung von Lommatzsch nach
Löthain am 1. Mai 2025 durften wir über 60 Wanderfreunde begrüßen.
Neben diesen Wanderfreunden konnten wir auch zahlreiche interessier-
te Besucher und Fahrradfahrer im Bahnhofsgebäude willkommen hei-
ßen.
Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein konnten sich alle
Teilnehmer (zwei Wandergruppen) an den landschaftlichen Schönheiten
des Käbschütztales erfreuen.
Der Inhaber der Eisenmanufactur Balzke, Herr Alexander Balzke, hatte
an diesem Tag auch seine Firma geöffnet. Die Teilnehmer konnten hinter
die Kulissen der Schmiede und einen Blick in den ehemaligen Lok-
schuppen Lommatzsch werfen. Dafür möchten wir uns bei Herrn Balzke
recht herzlich bedanken. 
Ein großes Dankeschön möchten wir auch Herrn Biber von der Jägerge-
meinschaft im Käbschütztal sagen, welche uns uneigennützig unter-
stützt haben. In ihrer Unterkunft, dem ehemaligen Bahnhof Käbschütz,
konnten sich die Wanderer etwas entspannen sowie sich mit Getränken
und Speisen für den nächsten Wanderabschnitt versorgen. 
Im Bahnhof Löthain hatten die Vereinsmitglieder das Schmalspurbahn-
museum geöffnet, wo die Besucher alle Museumsexponate besichtigen
konnten. Im GGw (gedeckten Wagenkasten) wurde ein Film vorgeführt.
Bei dem hatten die Besucher die Gelegenheit, sich über die ehemalige
Schmalspurbahn zu informieren.
Nun noch ein Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen:
Zum Tag des Denkmals am 14. September wird das Schmalspurmu-
seum Löthain seine Türen öffnen und der Wagenkasten 97-13-67 kann
mit Filmvorführung besichtigt werden. 

Andrang bei der Verpflegungsstelle in Löthain
Bilder: S. Bobe und D. Hummig

Wanderer machen Halt beim
Lokschuppen in Lommatzsch

Rast bei der Jägergemeinschaft
Käbschütztal 
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Am 3.Oktober 2025 wollen wir auf den Spuren der ehemaligen Schmal-
spurbahn von Döbeln-Gärtitz nach Beicha wandern. 
Hinweis: Für die Wanderungen bitten wir die Teilnehmer um entspre-
chende wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk.
Ein Rückfahrdienst kann bei Bedarf eingerichtet werden. Bitte geben Sie
bei Ihrer Anmeldung diesen Wunsch mit an.
Wir bitten um eine telefonische Anmeldung bei Herrn Udo Jankowski 
unter Rufnummer: 035247 51053 (ab 18.00 Uhr).

Landgestalten e.V. 
Veranstaltungen und Termine im Juli
Öffentliches Atelier „Kulturkonsum” 
Rittergut 1 / 01683 Nossen/Raußlitz

► Mo. 14.07. + 28.07.2025 - Handarbeitscafé
15:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Gemeinsam mit Ellen Machallat Grimme wird genäht, gestrickt, gehäkelt
und gestickt. Jeder kann sein aktuelles Werkstück mitbringen, ein neues
beginnen, welches in den darauf folgenden Kursen fertig gestellt wird.
Oder sich einfach nur austauschen und Ideen sammeln. Geeignet für:
Jeden der Spaß an Handarbeit hat.

► Co-Working – immer freitags
9:00 Uhr - 12:00 Uhr (mit Absprache auch länger)

Herzlich Willkommen im ländlichen Co-Working Space in Raußlitz.
Geeignet für: Arbeitsnomaden und Heimarbeiter, die Anschluss suchen.
Kreatives miteinander oder jeder in Ruhe für sich - allein oder mit Ande-
ren in unserem öffentlichen Atelier arbeiten. WLAN ist vorhanden.
Fragen und Kontakt unter: 0172/6149531 Mandy Hohlfeld

Bürgertheater – Dorfplatz 3, 01683 Nossen OT Rüsseina
Macht Ferien

Nachklang:
Ein unvergessliches Mai-Konzert!
Musikschüler bringen die Kirche in Krögis zum Klingen –

Am 22. Mai 2025 verwandelte Landgestalten e.V. gemeinsam mit der
Musikschule die Krögiser Kirche in eine wahre Musikbühne. Bereits um
17 Uhr konnten die Gäste mit einer kleinen Stärkung bei Kaffee und Ku-
chen vor der Kirche die Gelegenheit nutzen, sich auf das bevorstehende
Highlight einzustimmen.
Pünktlich um 18 Uhr öffnete sich die Tür zur Kirche, und die kleinen und
großen Musikstars traten auf die Bühne. Das Publikum wurde mit einem
bunten, abwechslungsreichen Programm verzaubert: die jüngsten Jeki-
Schüler („Jedes Kind ein Instrument“) aus der ersten Klasse, Gitarren-
und Klaviergruppen, Holzbläser sowie eine Cellistin begeisterten mit ih-
ren Darbietungen. Nach dem Konzert luden herzhafte Leckereien zum
Verweilen und Austausch ein.
Ein riesiges Dankeschön geht an die Kirchgemeinde Krögis für die Nut-
zung der Kirche, an die Musikschule des Landkreises Meißen für die Or-
ganisation des farbenfrohen Programms und natürlich an alle Besucher,
die mit ihrer großzügigen Spende dazu beitragen, dass der Musikschul-
unterricht auch weiterhin in Krögis stattfinden kann.
Wir freuen uns schon auf weitere musikalische Highlights – denn für uns
als Verein ist es eine Herzensangelegenheit, Kultur im ländlichen Raum
zu fördern und lebendig zu halten!

Weitere aktuelle Veranstaltungshinweise im Internet unter: 
www.landgestalten.online

Und so erreichen Sie uns: 
team@landgestalten.online oder Tel.: +49 172 6149531

Anzeige(n)
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Käbschütztal – Kirchennachrichten der 
Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde 
Leuben – Ziegenhain – Planitz

n HERZLICHE EINLADUNG 
zu unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen 

1. Sonntag nach Trinitatis – 22. Juni
14.00 Uhr        Kirchgemeindefest in Rüsseina

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Krögis lädt herzlich ein:

GOTTESDIENSTE

Jahreslosung 2025
Prüft alles und behaltet das Gute!

1. Thessalonicher 5, Vers 21

Monatsspruch für Juni 2025
Mir aber hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig oder un-
rein nennen darf.

Apostelgeschichte 10, Vers 28 (E) 

22. Juni 1. Sonntag nach Trinitatis
08.30 Uhr Miltitz: Gottesdienst
10:00 Uhr Taubenheim: Gottesdienst mit Jubelkonfirmation und

Kindergottesdienst

24. Juni Johannestag (Dienstag)
18.00 Uhr Taubenheim: Andacht auf dem Friedhof mit dem 

Posaunenchor

29. Juni 2. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Tanneberg: Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
17.00 Uhr Heynitz: Johannis-Andacht auf dem Friedhof mit dem

Posaunenchor, im Anschluss Grillen

Monatsspruch für Juli 2025
Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend
eure Bitten mit Dank vor Gott!

Philipper 4, Vers 6 (E)

6. Juli 3. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Krögis: Gottesdienst
11:30 Uhr Heynitz: Gottesdienst mit Taufe

13. Juli 4. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Burkhardswalde: Gottesdienst
10.00 Uhr Miltitz: Gottesdienst mit Jahresrückblick

20. Juli 5. Sonntag nach Trinitatis
08.30 Uhr Heynitz: Gottesdienst
10.00 Uhr Taubenheim: Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl

27. Juli 6. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Krögis: Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl

Christenlehre
in Krögis: Kl. 1 - 4 mittwochs; 15:00 – 16:00 Uhr 
in Miltitz: Ferien; Termine für das neue Schuljahr erscheinen Ende Juli

Kinderstunde
in Miltitz: Montag, Sommerpause
in Barnitz: Mittwoch, Sommerpause
in Löthain: Mittwoch, Sommerpause

Konfirmandenunterricht – für alle Schwesterkirchgemeinden
im Pfarrhaus Burkhardswalde 
Sommerpause

Frauendienst Krögis
Dienstag, im Juli Sommerpause

Krögiser Frauentreff
Im Juli Sommerpause

Kirchenchor Krögis
donnerstags, 19:30 Uhr in der Kirche Krögis

Posaunenchor Krögis
mittwochs, 19:00 Uhr in der Kirche Krögis

Förderung von Familienurlaub – 
auch 2025 gibt es wieder Geld.

Urlaub, die schönste Zeit des Jahres! Viele Familien können sich das
nicht leisten.
Gut, dass der Freistaat Sachsen auch dieses Jahr wieder finanzielle Mit-
tel für die Familienerholung bereitstellt. Familienerholung - KSV Sachsen
(ksv-sachsen.de)

Die Diakonie Meißen ist eine mögliche Anlaufstelle, um diesen Zu-
schuss zu beantragen.

Dabei ist einiges zu beachten (unter anderem):

 Einmal im Kalenderjahr ist ein Urlaubsaufenthalt für die Dauer von
sieben bis vierzehn Tagen förderfähig.

 Der Urlaubsort muss in Deutschland liegen, entweder in einer Fami-
lienferienstätte oder z. B. auf Bauernhöfen oder in Ferienwohnun-
gen.

 Gefördert werden Familien nur bis zu einer bestimmten Einkom-
mensgrenze. Die Berechnung ist etwas kompliziert. Bitte lassen Sie
sich beraten. Familien im Bürgergeldbezug (oder ähnliche Leistun-
gen) bekommen die Förderung. Aber auch mit höherem Nettoein-
kommen ist ein Zuschuss möglich.

 Die Förderung beträgt je Familienmitglied und Aufenthaltstag
11,00 EUR.

Ein Antrag muss rechtzeitig vor Urlaubsbeginn gestellt werden, bei
der Diakonie Meißen:

Region Großenhain/Radeburg
Region Meißen/Lommatzsch/      Johannes Albrecht
Nossen/Coswig: T 03521 728 25916

sozialarbeit@diakonie-meissen.de

Pfarrer Mathias Tauchert • Tel. 03 52 45 - 72 91 02 • 0175 566 31 96
E-Mail mathias.tauchert@evlks.de • www.pfarramt-burkhardswalde.de

Pfarrbüro • Tel. 03 52 45 - 702 50 • Fax 03 52 45 - 702 51;
E-Mail: kg.burkhardswalde@evlks.de
Sprechzeit: Mittwoch 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Friedhofsverwaltung
Ev.-Luth. Pfarramt Nossen, Dresdner Str. 2 in 01683 Nossen
Tel. 03 52 42 – 68 467, Mobil: 0151 58 75 50 24
Sprechzeit:    Dienstag:       10.00 bis 12.00 Uhr u. 14.00 bis 17.00 Uhr; 

Donnerstag:  10.00 bis 12.00 Uhr u. 14.00 bis 16.00 Uhr 
Freitag:          09:00 bis 12:00 Uhr und nach Vereinbarung

Kirchennachrichten
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2. Sonntag nach Trinitatis – 29. Juni
10.00 Uhr        Gottesdienst zum Sommer der Begegnung in Planitz

anschl. Grillen

3. Sonntag nach Trinitatis – 6. Juli
10.00 Uhr        Wendischbora: Begegnungsgottesdienst

4. Sonntag nach Trinitatis – 13. Juli
10.00 Uhr        Leuben: Begegnungsgottesdienst

5. Sonntag nach Trinitatis – 20. Juli
10.00 Uhr        Raußlitz: Begegnungsgottesdienst

6. Sonntag nach Trinitatis – 27. Juli
10.00 Uhr        Ziegenhain: Begegnungsgottesdienst

n Gruppen und Kreise

Kirchenchor: dienstags 19.30 Uhr in Leuben
Blockflötengruppe: montags 17.30 Uhr in Leuben
Posaunenchor: mittwochs 20.00 Uhr in Deila
Seniorenkreis: mittwochs 14.30 Uhr im Gemeindesaal Leuben, 13.08. 
Kinderkirchentreff: samstags 10.00 – 11.30 Uhr im Pfarrhaus Leuben
bzw. im Gemeinschaftsraum der Kirche Ziegenhain: 28.06.

n Nachgedacht

Jesus sprach: Wenn ihr in ein Haus kommt, sagt zuerst: „Friede sei
mit diesem Haus!“ Lukas 10, 5
Haben Sie schon einmal beim Eintritt in ein fremdes Haus einen kurzen
Segen gesprochen? Oder ist Ihnen an Ihrer Arbeitsstätte, beim Einstei-
gen in den Bus oder in der Arztpraxis ein flüchtiges Gebet in den Sinn
gekommen? Ein Stoßgebet oder ein Segen kann uns helfen, Beklem-
mungen oder sogar Angst unter Kontrolle zu halten, vielleicht sogar zu
besiegen. Gott sein Dank haben wir diese wunderbare Möglichkeit und
können uns immer wieder im Gebet vergegenwärtigen: „Auch hier bist
du, Gott, an diesem mir unbekannten Ort. Gut, dass du ein mitgehender
Gott bist. Gut, dass du mich nicht alleinlässt.“
Mit solchen Worten können wir es uns selber vorsagen, und vieles wird
dann für uns leichter.
Ja, in der Welt haben wir Angst. Manchmal haben wir das Gefühl, jeder
Tag sei ein Kampf. 
Vor allem im Alter und bei einer Krankheit ist das so.
Aber wir haben auch einen starken Gott und unseren brüderlichen Be-
gleiter, unseren Herrn Jesus Christus. Er ist unser täglicher Lehrmeister.
Er ist unser Friedefürst und unser Freudenbringer.
Frieden ist ein hohes Gut. Und wir Menschen tragen dazu bei, dass Frie-
den in der Welt gelingen kann. 
Kommt also, fangen wir heute damit an!
Herr, lass uns ein Werkzeug deines Friedens sein, heute und an allen Ta-
gen, die wir aus deiner gütigen Hand empfangen.
(Erika Dietrich-Kämpf aus: Licht und Kraft – Losungskalender 2025)

n Erreichbarkeit 

Öffnungszeiten des Kirchgemeindebüros in Leuben:
Di.:   08.00 Uhr bis 12.00 Uhr      
Do.: 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Telefon Pfarramt Leuben 
mit Anrufbeantworter:   
035241/58 667, 
Fax: 035241/58 672   
E-Mail: kirche-leuben@gmx.de,
Internet: www.kirche-leuben.de
Pfarrer Mathias Tauchert,
Burkhardswalde,
Tel.: 035245 729102,
mathias.tauchert@evlks.de
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